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Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Bebauungsplan Nr. 207 "Herzebrock-Mitte 11" - III/01. Änderung

Begründung

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 20.03.1996 be
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 207 für die Grundstücke Bahnhofstraße 9 - 15 zu 
ändern.
Im Zuge der Planänderung wird die vordere Baulinie aufgehoben. Als Begrenzung 
der überbaubaren Fläche zur Bahnhofstraße hin wird eine Baugrenze neu festge
setzt. Diese verläuft parallel in einem Abstand von 4 m zur Grenze der öffentli
chen Verkehrsfläche.
Durch diese Planänderung werden bauliche Erweiterungen an den bestehenden Gebäu
den ermöglicht, die zu einer städtebaulich sinnvollen, engeren Fassung des Stra
ßenraumes beitragen können.
Da die Grundzüge der Planung durch diese Änderung nicht berührt werden, kommt 
das vereinfachte Verfahren gern. § 13 BauGB zur Anwendung.

Herzebrock-Clarholz, den 10. Mai 1996
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